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BeurkundungBeurkundungBeurkundungBeurkundung    

    
I.I.I.I.   zum Regierungsentwurf vom 12.4.2017 eines Gesetzes zur Stärkung 

von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) 

 

 

Bisherige Fassung Entwurfsfassung 

Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 58a Sorgeregister; Bescheinigung über 
Nichtvorliegen von Eintragungen im Sorge-
register 

(1) Zum Zwecke der Erteilung der Bescheini-

gung nach Absatz 2 wird für Kinder nicht mit-

einander verheirateter Eltern bei dem nach 

§ 87c Absatz 6 Satz 2 zuständigen Jugendamt 

ein Sorgeregister geführt. In das Sorgeregister 

erfolgt jeweils eine Eintragung, wenn 

1. Sorgeerklärungen nach § 1626a Absatz 1 

Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

abgegeben werden oder 

2. aufgrund einer gerichtlichen Entschei-

dung die elterliche Sorge den Eltern ganz 

oder zum Teil gemeinsam übertragen 

wird. 

 

 

 

 

Das Sorgeregister enthält auch Eintragungen, 

wenn Sorgeerklärungen nach Artikel 224 § 2 

Absatz 3 des Einführungsgesetzes zum Bürger-

lichen Gesetzbuche in der bis zum 19. Mai 

2013 geltenden Fassung ersetzt wurden. 

(2) Liegen keine Eintragungen im Sorgeregis-

ter vor, so erhält die mit dem Vater des Kin-

des nicht verheiratete Mutter auf Antrag 

hierüber eine Bescheinigung von dem nach 

§ 87c Absatz 6 Satz 1 zuständigen Jugend-

amt. Die Mutter hat dafür Geburtsdatum und 

Geburtsort des Kindes oder des Jugendlichen 

anzugeben sowie den Namen, den das Kind 

oder der Jugendliche zur Zeit der Beurkun-

dung seiner Geburt geführt hat. 

§ 58a Auskunft über Alleinsorge aus dem 
Sorgeregister 
 

(1) Zum Zwecke der Erteilung der schriftlichen 
Auskunft nach Absatz 2 wird für Kinder nicht 

miteinander verheirateter Eltern bei dem nach 

§ 87c Absatz 6 Satz 2 zuständigen Jugendamt 

ein Sorgeregister geführt. In das Sorgeregister 

erfolgt jeweils eine Eintragung, wenn  

1. Sorgeerklärungen nach § 1626a Absatz 1 

Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

abgegeben werden, 
2. aufgrund einer rechtskräftigen gerichtli-

chen Entscheidung die elterliche Sorge 

den Eltern ganz oder zum Teil gemeinsam 

übertragen worden ist oder 
3. die elterliche Sorge aufgrund einer 

rechtskräftigen gerichtlichen Entschei-
dung der Mutter ganz oder zum Teil ent-
zogen worden ist. 

 

 

 

 

 

(2) Liegen keine Eintragungen im Sorgeregis-

ter vor, so erhält die mit dem Vater des Kin-

des nicht verheiratete Mutter auf Antrag 

hierüber eine schriftliche Auskunft von dem 

nach § 87c Absatz 6 Satz 1 zuständigen Ju-

gendamt. Die Mutter hat dafür Geburtsda-

tum und Geburtsort des Kindes oder des Ju-

gendlichen anzugeben sowie den Namen, 

den das Kind oder der Jugendliche zur Zeit 

der Beurkundung seiner Geburt geführt hat. 

Bezieht sich die gerichtliche Entscheidung 
nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 oder Num-
mer 3 nur auf Teile der elterlichen Sorge, so 
erhält die mit dem Vater des Kindes nicht 
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verheiratete Mutter auf Antrag eine schriftli-
che Auskunft darüber, dass Eintragungen nur 
in Bezug auf die durch die Entscheidung be-
troffenen Teile der elterlichen Sorge vorlie-
gen. Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 87c Örtliche Zuständigkeit für die Beistand-
schaft, die Amtspflegschaft, die Amtsvor-
mundschaft und die Bescheinigung nach 
§ 58a  

[…] 

(6) Für die Erteilung der Bescheinigung nach 

§ 58a Absatz 2 gilt Absatz 1 entsprechend. 

Die Mitteilungen nach § 1626d Absatz 2 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs, die Mitteilungen 

nach § 155a Absatz 3 Satz 3 und Absatz 5 

Satz 2 des Gesetzes über das Verfahren in 

Familiensachen und in den Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie die Mit-

teilungen nach § 50 Absatz 3 sind an das für 

den Geburtsort des Kindes oder des Jugend-

lichen zuständige Jugendamt zu richten; § 88 

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Das nach 

Satz 2 zuständige Jugendamt teilt auf Ersu-

chen dem nach Satz 1 zuständigen Jugend-

amt mit, ob Eintragungen im Sorgeregister 

vorliegen. 

§ 87c Örtliche Zuständigkeit für die Beistand-
schaft, die Amtspflegschaft, die Amtsvor-
mundschaft und die schriftliche Auskunft 
nach § 58a 

[…] 

(6) Für die Erteilung der schriftlichen Auskunft 
nach § 58a Absatz 2 gilt Absatz 1 entspre-

chend. Die Mitteilungen nach § 1626d Ab-

satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die Mit-

teilungen nach § 155a Absatz 3 Satz 3 und 

Absatz 5 Satz 2 des Gesetzes über das Verfah-

ren in Familiensachen und in den Angelegen-

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie 

die Mitteilungen nach § 50 Absatz 3 sind an 

das für den Geburtsort des Kindes oder des 

Jugendlichen zuständige Jugendamt zu rich-

ten; § 88 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

Das nach Satz 2 zuständige Jugendamt teilt 

dem nach Satz 1 zuständigen Jugendamt auf 
dessen Ersuchen mit, ob ihm Mitteilungen 
nach § 1626d Absatz 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, Mitteilungen nach § 155a Absatz 3 
Satz 3 oder Absatz 5 Satz 2 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit oder Mitteilungen nach § 50 Absatz 3 vor-

liegen. Betrifft die gerichtliche Entscheidung 
nur Teile der elterlichen Sorge, so enthalten 
die Mitteilungen auch die Angabe, in welchen 
Bereichen die elterliche Sorge der Mutter ent-
zogen wurde, den Eltern gemeinsam übertra-
gen wurde oder dem Vater allein übertragen 
wurde. 
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II.II.II.II. zum Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht 

(BT-Drucks. 18/11546), Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses (BT-Drucks. 18/12415) 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

Neu: § 1597a Verbot der missbräuchlichen Anerkennung der Vaterschaft  

(1) Die Vaterschaft darf nicht gezielt gerade zu dem Zweck anerkannt werden, die recht-
lichen Voraussetzungen für die erlaubte Einreise oder den erlaubten Aufenthalt des Kindes, 
des Anerkennenden oder der Mutter zu schaffen, auch nicht, um die rechtlichen Vorausset-
zungen für die erlaubte Einreise oder den erlaubten Aufenthalt des Kindes durch den Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit des Kindes nach § 4 Absatz 1 oder Absatz 3 Satz 1 des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes zu schaffen (missbräuchliche Anerkennung der Vaterschaft). 
(2) Bestehen konkrete Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Anerkennung der Vater-
schaft, hat die beurkundende Behörde oder die Urkundsperson dies der nach § 85 a des Auf-
enthaltsgesetzes zuständigen Behörde nach Anhörung des Anerkennenden und der Mutter 
mitzuteilen und die Beurkundung auszusetzen. Ein Anzeichen für das Vorliegen konkreter An-
haltspunkte ist insbesondere:  
1. das Bestehen einer vollziehbaren Ausreisepflicht des Anerkennenden oder der Mutter 

oder des Kindes,  
2. wenn der Anerkennende oder die Mutter oder das Kind einen Asylantrag gestellt hat und 

die Staatsangehörigkeit eines sicheren Herkunftsstaates nach § 29a des Asylgesetzes be-
sitzt,  

3. das Fehlen von persönlichen Beziehungen zwischen dem Anerkennenden und der Mutter 
oder dem Kind,  

4. der Verdacht, dass der Anerkennende bereits mehrfach die Vaterschaft von Kindern ver-
schiedener ausländischer Mütter anerkannt hat und jeweils die rechtlichen Voraussetzun-
gen für die erlaubte Einreise oder den erlaubten Aufenthalt des Kindes oder der Mutter 
durch die Anerkennung geschaffen hat, auch wenn das Kind durch die Anerkennung die 
deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat, oder  

5. der Verdacht, dass dem Anerkennenden oder der Mutter ein Vermögensvorteil für die 
Anerkennung der Vaterschaft oder die Zustimmung hierzu gewährt oder versprochen 
worden ist.  

Die beurkundende Behörde oder die Urkundsperson hat die Aussetzung dem Anerkennen-
den, der Mutter und dem Standesamt mitzuteilen. Hat die nach § 85a des Aufenthaltsgesetzes 
zuständige Behörde gemäß § 85a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes das Vorliegen einer miss-
bräuchlichen Anerkennung der Vaterschaft festgestellt und ist diese Entscheidung unanfecht-
bar, so ist die Beurkundung abzulehnen.  
(3) Solange die Beurkundung gemäß Absatz 2 Satz 1 ausgesetzt ist, kann die Anerken-
nung auch nicht wirksam von einer anderen beurkundenden Behörde oder Urkundsperson 
beurkundet werden. Das Gleiche gilt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 4 vor-
liegen.  
(4) Für die Zustimmung der Mutter nach § 1595 Absatz 1 gelten die Absätze 1 bis 3 ent-
sprechend.  
(5) Eine Anerkennung der Vaterschaft kann nicht missbräuchlich sein, wenn der Anerken-
nende der leibliche Vater des anzuerkennenden Kindes ist. 
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Bisherige Fassung Entwurfsfassung 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

§ 1598 Unwirksamkeit von Anerkennung, Zu-
stimmung und Widerruf 

(1) Anerkennung, Zustimmung und Widerruf 

sind nur unwirksam, wenn sie den Erfordernis-

sen nicht ge-der vorstehenden Vorschriften 

nügen. 

 

 

(2) […] 

§ 1598 Unwirksamkeit von Anerkennung, Zu-
stimmung und Widerruf 

(1) Anerkennung, Zustimmung und Widerruf 

sind nur unwirksam, wenn sie den Erfordernis-

sen nach § 1594 Absatz 2 bis 4 und der 
nicht genügen. §§ 1595 bis 1597 Anerken-

nung und Zustimmung sind auch im Fall des 
§ 1597a Absatz 3 und im Fall des § 1597a Ab-
satz 4 in Verbindung mit Absatz 3 unwirksam. 

(2) […] 

 

 


